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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: G-30-128/25

Aktenzeichen:

Amt: Bauen zu behandeln in:

Datum: 19.11.2025 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Bebauungsplan Waldweg   Ermächtigung Beauftragung Planungsbüro
 
Kurzinfo zum Beschluss  

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Gesamtkosten:  Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Nein mit  

Produktkonto: FinanzH: ErgebnisH:

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

GV 1 16.12.2025

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV
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Beschluss-Nr.: G-30-128/25

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Golzow beschließt, den Amtsdirektor mit der
Beauftragung des Planungsbüros Ingenieur- und Planungsbüro Hirt  für die notwendigen
Planungsleistungen im Zuge des Bebauungsplanverfahrens Waldweg  zu ermächtigen. Die
voraussichtlichen Planungskosten belaufen sich auf Grundlage des vorliegenden Angebots
des Planungsbüros Ingenieur- und Planungsbüro Hirt  auf circa 41.000 . 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

Im Haushalt 2025 sind für dieses Bebauungsplanverfahren 15.000  eingeplant. Mit diesen
Mitteln wird die erste Teilleistung i.H.v. 14.369,25  (11.500  netto + Mwst. + 5 %
Nebenkosten) zur Erstellung des Bebauungsplans beauftragt.

Die Beauftragung der restlichen Leistungen (z.B. Gutachten) folgt im HHJ 2026. Im HHJ
2026 sind dementsprechende Mittel i.H.v. 31.000  (restliche Planungskosten +
Vermessung) einzuplanen. Optional kommen hier noch Nebenkosten hinzu wie z.B. die
Teilnahme des Planungsbüros an Sitzungen. Voraussichtlich werden 2026 zusätzlich
90.000  für die Waldumwandlung sowie die Kompensationsmaßnahmen fällig. 


